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Friedhofsgebührenordnun2 für den Friedhof Münchaurach 

§ 1 

Für die Inanspruchnahme der Bestattungsanstalt des Friedhofsträgers werden Gebühren nach dieser 
Satzung erhoben. 

(1) Gebührenpflichtiger ist, 

a) wer zur Tragung der Bestattungskosten gesetzlich verpflichtet ist, 

b) wer den Antrag auf Benutzung der Bestattungseinrichtung gestellt hat, 

c) wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt, 

d) wer den Auftrag zu einer Leistung erteilt hat. 

(2)Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

(3)Zur Zahlung der Grabnutzungsgebühren ist der oder die Grabnutzungsberechtigte verpflichtet. 

Leistung Gebühr 

Einzelgrab * 880,00 € 

Doppelgrab * 1.400,00 € 

Doppeltief * 1.400,00 € 

Dreifach * 2.000,00 € 

Vierfachgrab * 2.600,00 € 

Kindergrab 550,00 € 

Urnengrab 550,00 € 

Urnenbeisetzung in bestehendem Grab 350,00 € 

Wiesenurnengrab inkl. Beschriftung 900,00€ 

Baumurnengrab inkl. Beschriftung 900,00 € 

Urnenbeisetzung in einem Sammlgrab inkl. Beschriftung und Grabpflege 1.100,00 € 

Benutzung der Leichenhalle pro Tag 90,00 € 
Obergrenze 270,00 € 

Grabmalgenehmigungsgebühr 6 % der Herstellungskosten min. 60,00 € 

* Zu den Grabgebühren kommen auf dem Gebiet der Friedhofserweiterung einmalig (bei 

Erstbelegung) für das Einzelgrab 90,00 € und für das Doppelgrab 140,00 € 

Grabsteinfundamentanteil 
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Entgelte für hoheitliche Aufgaben:  

1 Für die Grabfertigung einschließlich der vorgeschriebenen Scha- 

lung und für die Wiedereinfüllung. 

295,00 € 

2 Für die Grabfertigung einschließlich der vorgeschriebenen Scha- 

lung eines doppelt tiefen Grabes und für die Wiedereinftillung 
345,00 € 

3 Für die Erstellung und Schließung eines Urnengrabes 52,50 € 

4 Für die Durchführung der Beerdigung (Beisetzungsakt) 80,00 € 

5 Für die Urnenbeisetzung (Beisetzungsakt) 45,00 € 

6 Annahme des Leichnams am Friedhofseingang 40,00 € 

7 Gestellung der Sargträger, falls nicht von Vereinen oder 

Nachbarn gestellt pro Person 

30,00 € 

8 Regiearbeiten (Einsatz Wasserpumpe, Kompressor usw.) 36,00 € / Std. 

9 Ausgrabung und Umbettung einschl. notwendiger Umsargung 

und Beisetzung in ein anders Grab auf dem Friedhof Münchaurach 
einfachtief: 
doppelttief: 

1250,00 € 
1.400,00 € 

§3 

Die Gebühren sind im Voraus zu entrichten. Die Gebührenschuld entsteht, sobald eine 

Leistung beantrag wird. 

Aurachtal, den 1.1.2026 

Pfr. Dr. Gunther Barth 
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